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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Damit die Bergier-Kommission ihre Aufgabe bewältigen kann, beantragte der Bundesrat
im Rahmen des Budgets für 1998 eine Aufstockung des Rahmenkredites für die Jahre
1997 bis 2001 von 5 auf 22 Mio Fr. Im Ständerat wurde diesem Antrag nicht opponiert.
Obwohl ein Streichungsantrag Blocher (svp, ZH) und ein Vorschlag der LP, den Kredit
nur um 15 Mio Fr. zu erhöhen, vorlagen, verabschiedete auch der Nationalrat den
Beschluss mit klarer Mehrheit (112:37). 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.1997
HANS HIRTER

Mitte Juni gab der Bundesrat sein Projekt für die Schaffung der im Vorjahr
angekündigten Solidaritätsstiftung in die Vernehmlassung. Zum Stiftungszweck hielt er
an den 1997 von ihm und der Konzeptgruppe ausgearbeiteten allgemeinen Grundsätzen
fest. Im vorgelegten Gesetzesentwurf verzichtete er auf die detaillierte Angabe der
einzelnen zu unterstützenden Projekte, da diese Konkretisierung eine Aufgabe des
Stiftungsrats sein werde. Er betonte aber nochmals, dass dies kein Fonds zur Zahlung
von Beiträgen an Holocaustopfer sein werde, da von diesem nur Projekte, nicht aber
Einzelpersonen profitieren könnten. Die Finanzierung soll über die Bewirtschaftung
eines Teils (500 der rund 1300 Tonnen) der für die Währungspolitik nicht mehr
benötigten Goldreserven der Nationalbank geschehen. Dies würde beim aktuellen
Goldpreis einem Stiftungskapital von rund 7 Mia Fr. entsprechen. Die SVP lehnte diese
Pläne kategorisch ab und verlangte, das Geld zugunsten der AHV zu verwenden; diese
Position wurde auch vom Schweizerischen Gewerbeverband geteilt. Gegen die Stiftung
sprachen sich auch die Schweizer Demokraten, die Freiheitspartei und die EDU aus. Die
FDP, die CVP und die LP stellten sich grundsätzlich hinter die Solidaritätsstiftung,
verlangten aber wie auch der Gewerkschaftsbund und der Vorort eine Konkretisierung
der Aufgaben im Gesetz. FDP und CVP vertraten die Ansicht, dass sich die Stiftung auf
die Unterstützung von Projekten für Kinder und Jugendliche konzentrieren solle. Die SP,
die Grünen und die Hilfswerke, welche die Stiftung ebenfalls guthiessen, begrüssten
hingegen die Offenheit bei der Formulierung der möglichen Aufgaben. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.11.1998
HANS HIRTER

Anlässlich der Beratung des neuen Verfassungsartikels über die Nationalbank im
Dezember fand im Nationalrat auch eine Debatte über die Verwendung der für die
Währungspolitik nicht mehr benötigten Goldreserven statt, mit denen unter anderem
auch die Solidaritätsstiftung finanziert werden soll. Bereits vor dieser Debatte hatte
SVP-Nationalrat Blocher (ZH) verkündet, dass er dafür kämpfen werde, den Erlös der
nicht mehr benötigten Goldreserven der Nationalbank (des „Volksvermögens“) für die
AHV und nicht für die Solidaritätsstiftung oder andere Zwecke einzusetzen. Ein
Sonderparteitag der SVP beschloss im Juni, eine entsprechende Volksinitiative
vorzubereiten. In der Parlamentsdebatte im Dezember unterlag ein entsprechender
Antrag Baumann (svp, TG). Durchgesetzt hat sich der Antrag der Kommissionsmehrheit,
den Entscheid über die Frage der Verteilung der Erträge bzw. der Ausgliederung der
nicht mehr benötigten Reserven offenzulassen und ihn der Gesetzgebung zuzuweisen. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.1998
HANS HIRTER

Am 17. Mai legte der Bundesrat seine Botschaft für die Errichtung einer
Solidaritätsstiftung vor. Die Botschaft beinhaltet zwei Beschlüsse. Der eine legt auf
Verfassungsebene fest, dass die aus dem Verkauf von Goldbeständen der Nationalbank
im Umfang von 1300 t erzielten Erträge nicht für währungspolitische Zwecke der SNB zu
verwenden sind, und ihre Verwendungszwecke auf Gesetzesstufe definiert werden,
wobei vom verfassungsmässigen Verteilungsschlüssel zwischen Bund und Kantonen
abgewichen werden kann. Der zweite Beschluss legt in einem Gesetz fest, dass der Erlös
aus dem Verkauf von 500 t Gold (jedoch nicht mehr als 7 Mia Fr.) an eine
Solidaritätsstiftung geht; über die Verwendung des Erlöses aus den übrigen 800 t soll
das Parlament später entscheiden. Das vorgeschlagene Gesetz legt im weiteren den
Zweck und die Organisation der Solidaritätsstiftung fest. Die Stiftung hat mit den
Erträgen aus diesem Stiftungsvermögen, das langfristig seinen realen Wert behalten
muss, Projekte zu unterstützen, welche im In- und Ausland Gewalt und Armut lindern

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.05.2000
HANS HIRTER
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und deren Ursachen bekämpfen. Bei einem Stiftungsvermögen von rund 7 Mia Fr.
würden dafür etwa 350 Mio Fr. pro Jahr zur Verfügung stehen. Die Lebensdauer der
Stiftung möchte der Bundesrat vorerst auf dreissig Jahre beschränken. Falls dann nicht
durch ein neues Gesetz eine Verlängerung (unter Umständen mit einem neuen Zweck
der Mittelverwendung) beschlossen wird, soll das Stiftungsvermögen zum üblichen
Verteilschlüssel (ein Drittel Bund, zwei Drittel Kantone) an die öffentliche Hand fallen.
Die vorberatende Kommission des Ständerats trat zwar auf das Geschäft ein, beschloss
aber, mit Entscheiden zuzuwarten, bis der Bundesrat zur Verteilung des Verkaufsertrags
der übrigen 800 t Gold sowie zur SVP-Volksinitiative Stellung bezogen hat. Mit dieser
Terminierung würde es auch möglich, das Projekt des Bundesrates der SVP-Initiative als
Gegenvorschlag gegenüberzustellen. 4

Die Auseinandersetzung um die Verwendung der nicht mehr benötigten Goldbestände
der Nationalbank setzte sich im Berichtsjahr fort. Im Anschluss an eine Klausurtagung
gab anfangs Jahr der Bundesrat seine Vorstellungen über die Verteilung bekannt. Die
Erträge der Mittel, welche nicht an die Solidaritätsstiftung gehen (rund 800 t im Wert
von 10 Mia Fr.), wären einerseits für eine soziale Abfederung der 11. AHV-Revision
(Flexibilisierung des Rentenalters) und andererseits für Projekte im Bildungsbereich
(Informatikoffensive) einzusetzen.Die Idee der Verwendung für Bildungszwecke war
ursprünglich von der CVP lanciert worden. Der NR überwies in der Herbstsession eine
1998 eingereichte Motion Hochreutener (cvp, BE) für Verwendung eines Teils des
Geldes für eine Bildungsoffensive gegen den Widerstand der SVP als Postulat (AB NR,
2000, S. 1149 f.) Nachdem sich aber kurz darauf die Finanzdirektoren der Kantone für
eine ausschliessliche Verwendung zum Schuldenabbau von Bund und Kantonen
ausgesprochen hatten, beschloss der Bundesrat, nochmals über die Bücher zu gehen.
Die Kantone doppelten kurz darauf nach und forderten, dass auf jeden Fall der in der
Bundesverfassung für die Verteilung der jährlichen Nationalbankgewinne fixierte
Verteilungsschlüssel (zwei Drittel für die Kantone) eingehalten werden müsse. Im Mai
legte sich der Bundesrat auf zwei Varianten fest und bekräftigte gleichzeitig die Idee,
auf jeden Fall mit einem Drittel des Goldes eine Solidaritätsstiftung zu schaffen. Die
eine der beiden Varianten für die Verwendung der verbleibenden 800 t Gold kam dem
Vorschlag der Kantone entgegen: zwei Drittel davon sollen an die Kantone gehen,
allerdings mit der Auflage, das Geld für die Schuldentilgung einzusetzen. Die andere
Variante hielt sich an das Bundesratsprojekt vom Januar, wobei vorgeschlagen wurde,
zuerst während einiger Jahre eine Informatikoffensive in den Schulen zu finanzieren
und später die gesamten Erträge der AHV zukommen zu lassen. Die Reaktionen
bestätigten im Wesentlichen die früher bezogenen Positionen: Die Kantone und die
meisten Parteien (allerdings nicht die SVP) waren mit der Ausscheidung von 500 t Gold
für die Solidaritätsstiftung einverstanden. Bezüglich der Verwendungszwecke für die
restlichen 800 t erhielt die Bildungsoffensive wenig Unterstützung. Die SP und die
Gewerkschaften wollten vor allem die AHV davon profitieren lassen. Die FDP favorisierte
weiterhin einen Einsatz zum Schuldenabbau und die Kantone beharrten darauf, dass
ihnen zwei Drittel davon zustehen, über deren Verwendung ihnen der Bund keine
Vorschriften zu machen habe. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.12.2000
HANS HIRTER

In der Fortsetzung der Differenzbereinigung blieb im Berichtsjahr im Wesentlichen
noch die Frage zu regeln, was mit dem Fondsvermögen nach Ablauf der auf dreissig
Jahre angesetzten Lebensdauer der Solidaritätsstiftung (und dem Verzicht auf deren
Weiterführung in neuer Form) geschehen soll. Der Nationalrat rückte in der
Frühjahrssession von seiner Idee ab, den ganzen Betrag der AHV zu überschreiben. Als
Kompromiss beschloss er die Zuteilung zu je einem Drittel an Bund, Kantone und AHV,
womit sich auch die kleine Kammer relativ knapp (26:18 Stimmen) einverstanden
erklärte. In der Schlussabstimmung sprach sich der Nationalrat mit 104:66 Stimmen für
die Solidaritätsstiftung aus. Neben der nahezu geschlossenen SVP-Fraktion hatte auch
eine Mehrheit der FDP Nein gestimmt. Die Gold-Initiative der SVP, welche die
ausserordentlichen Erlöse aus dem Goldverkauf der Nationalbank vollumfänglich der
AHV zukommen lassen wollte, wurde mit 141:41 Stimmen zur Ablehnung empfohlen,
wobei Cavalli (TI) im Namen der Mehrheit der SP-Fraktion Sympathie zur SVP-
Volksinitiative bekundete und bedauerte, dass bei dieser Konstellation (Initiative und
Gegenvorschlag) im Parlament nicht beide Vorlagen unterstützt werden konnten. In der
kleinen Kammer lauteten die Stimmenverhältnisse bei beiden Vorlagen 33:5. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.03.2002
HANS HIRTER
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Der Bundesrat gab, wie vom Parlament im Vorjahr gefordert, gegen Jahresende den
Vorentwurf für ein Gesetz zum Schutz der Marke Schweiz und des Schweizer Wappens
in die Vernehmlassung. Beim Wappen definierte er den genauen Farbton des roten
Hintergrundes (Pantone 485). Zudem bestätigte er die weltweit einzigartige
quadratische Form der Fahne und legte die genauen Grössenverhältnisse und die
Positionierung der weissen Balken fest. Vor allem von wirtschaftlicher Bedeutung ist die
Frage, unter welchen Bedingungen das Wappen und die Bezeichnung „Swiss Made“ in
der Werbung und Etikettierung von Produkten verwendet werden dürfen. Neu soll dies
nur noch dann möglich sein, wenn mindestens 60% der Herstellungskosten einer Ware
im Inland angefallen sind. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.07.2007
HANS HIRTER

Der Bundesrat beantragte dem Parlament, dass sich die Schweiz an der Weltausstellung
von Mai bis Oktober 2010 in Schanghai (China) beteiligen solle. Das Leitthema der von
rund 200 Staaten und internationalen Organisationen beschickten Ausstellung wird
„Better City; Better Life“ sein. Die Organisation Präsenz Schweiz hatte für die
Gestaltung des schweizerischen Pavillons im Jahr 2006 einen Projektwettbewerb
durchgeführt und erkor im Mai des Berichtsjahres den Sieger. Der Bundesrat
beantragte einen Kreditrahmen von 20 Mio Fr., wobei ein Fünftel davon durch die
Privatwirtschaft aufgebracht wird. Im Ständerat betonte Kommissionssprecherin
Langenberger (fdp, VD) einerseits die grosse Bedeutung, welche China nicht zuletzt
auch wirtschaftlich für die Schweiz hat, und andererseits auch die hohe Qualität des
schweizerischen Projekts. Opposition gegen das Vorhaben gab es keine. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.09.2007
HANS HIRTER

Im November publizierte der Bundesrat seine Botschaft zur Änderung des
Markenschutzgesetzes und zu einem neuen Bundesgesetz über den Schutz des
Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen (so genannte Swissness-Vorlage).
Über die doch primär wirtschaftspolitischen Aspekte dieser Vorlage, insbesondere die
präzise Definition des Merkmals „schweizerisch“, berichten wir unten (Teil I, 4a,
Strukturpolitik). Das neue Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und
anderer öffentlicher Zeichen will eine klar definierte Unterscheidung einführen: Das
Wappen (Schweizerkreuz in einem Wappenschild) der Eidgenossenschaft darf
grundsätzlich nur noch von dieser selbst oder von ihren Einheiten (Bundesämter,
Bundesbetriebe etc.) verwendet werden. Den wenigen Firmen, welche dieses
Schweizerwappen seit Jahrzehnten für ihre Waren und Dienstleistungen aus der
Schweiz verwenden, kann das EJPD ein Weiterbenutzungsrecht erteilen. Die
Schweizerfahne und das Schweizerkreuz hingegen sollen künftig von allen Herstellern
von Produkten und Anbietern von Dienstleistungen verwendet werden dürfen, welche
die Voraussetzungen zur Verwendung der Markenbezeichnung «Schweiz» erfüllen. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.11.2009
HANS HIRTER
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